
 
 
An die 
Stadtverwaltung Homburg 
Amt für Bürgerservice, 
Verwaltungspolizeiabteilung 
Sachgebiet Gewerbe und Gaststätten  
Am Forum 5 
66424 Homburg 

 
  

FAX: 06841-101 77 128 
E-Mail: gewerbeamt@homburg.de 

 

 
Anzeige einer Veranstaltung „Eventanzeige“1 

(Veranstaltungen mit mehr als gesamt ca. 500 Besuchern bzw. mit besonderem Gefährdungspotential)  
 

gilt auch als Anzeige des Veranstalters für einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb gem. § 3 Abs. 4 
Saarländisches Gaststättengesetz, sofern er selbst auf eigene Rechnung Lebensmittel abgibt (s.Pkt. 4.3) 

 
Diese Anzeige ist Grundlage verschiedenster ordnungs- und baurechtlicher Anordnungen in Verbindung 
mit der geplanten Veranstaltung. Bitte übersenden Sie diese Anzeige deshalb bis spätestens 4 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn. 

 
Bezeichnung der Veranstaltung: 

 
 

 
 

1. Angaben des/der Antragstellers  
Name des Veranstalters / Verein / Gesellschaft / Firma 
 
 
Im Handels-/Vereins-Genossenschaftsregister des Amtsgericht eingetragen unter Nr.  
Verantwortliche Person / Vorsitzender / Geschäftsführer Anschrift 

 

Telefonisch auch während der 
Veranstaltung erreichbar unter Handy: 

Telefax 
 

E-Mail 
 

Weitere Ansprechpartner während der Veranstaltung Handy- / Telefonnummer: 

 
2. Angaben zur Veranstaltung 

Art der Veranstaltung (Vereinsfest, Sportveranstaltung, Kirmes) 
 
Veranstaltungsort (Fläche, Halle, Beschreibung) 

Zeitraum (Datum und Uhrzeit) – tägliche Betriebszeiten 
 

Am Von                       Uhr Bis                         Uhr 
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr     
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr    
Am  Von                       Uhr Bis                         Uhr 
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr 

 

Aufbau erfolgt am 
 
                        , ab               Uhr 

Abbau erfolgt am 
 
                  ,ab               Uhr 

Eintrittsgeld 
 Nein     Ja    Höhe:_______________ 

 Musikalische Darbietungen sind vorgesehen  Tanzveranstaltungen sind vorgesehen 
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 Live - Musik  Mit Verstärkeranlage 

Wenn ja, zu welchen Zeiten soll Musik gespielt werden (Datum / von – bis / Uhrzeit) 
 

Am Von                       Uhr Bis                         Uhr 
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr     
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr    
Am  Von                       Uhr Bis                         Uhr 
Am Von                       Uhr Bis                         Uhr 

 
 
 
 

Genaue Beschreibung der Musikdarbietungen (z.B. Rockkonzert, Band, Schlagerveranstaltung, Hintergrundmusik usw.) 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl der Musiker  __________     Anzahl Musikgruppen __________ 
 
 
 
 
 
 

3. Sperrzeit 

Gesetzliche Sperrzeit für (Außen-)Veranstaltungen, vorübergehende Gaststätten, Imbissstände und Trinkhallen: 23:00 
– 07:00 Uhr (§ 11 Abs. 3 SGastG) 
Die Verkürzung der Sperrzeit ist bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse (Störung der Nachbarn) durch die Gemeinde auf Antrag möglich. 

 Eine Ausnahme von der Sperrzeit analog zu den oben angegebenen Betriebszeiten wird hiermit 
beantragt. 

Begründung des öffentlichen Interesses / Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bedarf Beiblatt beifügen 

4. Gastronomisches Angebot 
 Verabreichung von Speisen 

Art der Speisen: 
 

 Verabreichung von Getränken 
4.1 Vorgesehene Getränke: 
 

 alkoholfreie         alkoholische       auch Spirituosen      Mischgetränke / Cocktails 
 

 Betrieb einer Schankanlage       nur Flaschen 
 
Ggf. weitere Erläuterungen 
 
 
 
 
 
4.2 Anzahl der Verkaufsstände, Größe des genutzten Raumes angeben 
 
_____ Imbissstände               ______ Getränkestände             _____ Verkaufsstände            _____ m² Raum / Zelt 

                                                           
2
 Angaben unbedingt erforderlich, sonst keine Ausnahmegenehmigung möglich! 



4.3 Wenn der Veranstalter nicht selbst Speisen und Getränken abgibt oder weitere Personen / Organisationen auf eigene 
Rechnung gastronomisch tätig sind3, bitte Namen und Anschrift des/der sonstigen Betreiber/s angeben (ggf. auf Beiblatt): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fahrgeschäfte, Zelte, Bühnen, Aktionsflächen 

Aufbau von Fahrgeschäften 

 Ja  Nein 

Wenn ja, Art und Größe sowie Standort des Fahrgeschäftes und Betreiber angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbau von Zelten 

 Ja  Nein 

Wenn ja, Art und Größe und Standort des Zeltes angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbau von Bühnen und Leinwänden 

 Ja  Nein 

Wenn ja, Art , Größe und Standort der Bühne/Leinwand angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Wird eine Szenenfläche verwendet (z. B. für Feuerspucker usw.)? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, Größe und Standort angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Findet eine Bestuhlung statt ? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte Bestuhlungsplan als Anlage beifügen: 
 
 
 
 
 
 
Sind Dekorationen bzw. Einbauten geplant? 

 Ja  Nein 

 Wenn ja, bitte Plan als Anlage beifügen oder Angabe der Plan-Nummer: 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pyrotechnik / offenes Feuer / Gasgeräte 

Wird Pyrotechnik eingesetzt? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte kurze Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Hinweis: Diese haben jeweils eine eigene Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§3 Abs. 4 SGastG) 

einzureichen 



Sind offene Feuerstellen geplant (z.B. Grill, Schwenker usw.) 

 Ja  Nein 

Wenn ja, Art und Größe der Feuerstelle angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Werden gasbetriebene Geräte benutzt (z.B. Gasgrill, Wärmestrahler o.ä.) ? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte Art der Geräte angeben / kurze Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sonstige Aktivitäten 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte kurze Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sicherheit 

Erwartetes Besucheraufkommen Schätzung gesamt  

Wird ein besonders hilfebedürftiger Personenkreis erwartet, z. B. Kinder, Behinderte? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte kurz erläutern 
 
 
 
 
 
 
 

Werden Absperrvorrichtungen aufgestellt? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte im Plan einzeichnen und beschreiben. 

Wird ein Sicherheitsdienst eingesetzt ? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte Namen und Anschrift angeben: 
 
 
 

Wie viel Sicherheitspersonal wird eingesetzt? 
 
 
 

Wird ein Sanitätsdienst eingesetzt? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte Namen und Anschrift angeben: 
 
 
 

Wird eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr Homburg eingesetzt? 

 Ja  Nein 

 

  



 

Ist es bei dieser Veranstaltung schon zu Vorfällen brandschutztechnischer oder rettungsdienstlicher Art gekommen? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte kurze Beschreibung des Vorfalles: 
 
 
 

9. Verkehr 

Wird öffentliche Fläche in Anspruch genommen? (falls ja, bitte auf Lageplan skizzieren)  

 Ja  Nein 

Wenn ja: 

 Verkehrsraum  Grünfläche 

Größe der benötigten Fläche 

 qm öffentliche Fläche  qm Grünfläche 

Folgende Straßen sollen gesperrt werden, die als Veranstaltungsfläche dienen: 
 
 
 
 
Umfang der Sperrung: 

 teilweise                        halbseitig                        vollständig 

Folgende Straßen sollen darüber hinaus gesperrt werden: 
 
 
 
Bitte Umleitungsstrecken für den Verkehr benennen (Verkehrszeichenplan bitte beifügen): 
 
 
 
Müssen Buslinien verlegt werden? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, entsprechende Buslinien benennen: 
 
 
Der Veranstaltungsraum soll zu folgenden Zeiten befahren werden (Tag / Uhrzeiten): 
 
 
 
Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung  (Anzahl/Ort): 
 
 
 
Verkehrszeichen / Absperrungen werden aufgestellt von: 
 

 Veranstalter                   Stadtverwaltung                   Drittfirma 
 
Hinweis: Sollen Verkehrszeichen und / oder Absperrungen durch die Gemeinde aufgestellt werden, setzen Sie 
sich frühzeitig mit dem Ordnungsamt (Tel. 06841-101-135) in Verbindung 
 
 

  



10. Toiletten 

 Toilettenbecken für Frauen  Toilettenbecken für Männer 

 Urinale bzw. m lfd. Rinne für Männer  Behindertentoiletten 

11. Plakatierung 

Es sollen Plakate in öffentlichem Verkehrsraum aufgestellt werden: 

 Ja  Nein 

Wenn ja, bitte Zeitraum der Aufstellung (max. 10 Tage), Aufstellorte und Anzahl angeben: 
 
Zeitraum von                           bis                             , Anzahl: 
 
Aufstellorte: 
 
 
 
 
 
Ggf. Beiblatt verwenden 
Hinweis: 
Abweichungen hinsichtlich des Zeitraums und der Anzahl sind bei Erlaubniserteilung möglich und werden hiermit anerkannt. 
 
12. Unterlagen 

Ein Plan der Veranstaltung mit eingezeichneten Ständen, Bühnen etc. ist beigefügt:  
Hinweis: Die Vorlage des Planes ist unbedingt erforderlich! 

 Ja  wird nachgereicht 

Ein - vorläufiges - Ausstellerverzeichnis ist beigefügt 
Bitte fügen Sie unbedingt Namen, Anschriften und Telefonnummern der Aussteller bei (zur Sicherstellung der 
Erreichbarkeit für die Polizei oder Feuerwehr) 

 Ja  wird nachgereicht 

13. Erklärung des Antragstellers 
 
Die für die Veranstaltung notwendigen Erlaubnisse gemäß den vorstehenden Angaben werden hiermit beantragt. 
Weitere Anträge z.B. Antrag auf vorübergehende Nutzung von Veranstaltungen nach VStättVO bei der unteren 
Bauaufsicht sind ggf. noch zusätzlich bei sonstigen Behörden zu stellen. Für die jeweilige Genehmigung können 
Gebühren anfallen. 
 
Der Anzeigende bestätigt, dass der Ausschank nur erfolgen kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen 
hygienischen, sanitären und sicherheitstechnischen Einrichtungen vorhanden sind und während der gesamten Dauer 
der Veranstaltung in ordnungsgemäßem jederzeit brauchbarem Zustand unterhalten werden. Er versichert, dass die 
vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 
Die Bestimmung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, des saarländischen 
Nichtraucherschutzgesetzes und des saarländischen Gaststättengesetzes sind ihm ebenfalls bekannt und werden 
beachtet. Verstöße gegen diese Bestimmungen können mit Geldbußen geahndet werden.  
 
Der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass die vorstehenden Angaben an weitere Behörden zur Wahrung 
der gesetzlichen Aufgaben weitergeleitet werden (Untere Bauaufsichtsbehörde, Feuerwehr, Lebensmittelkontrolle, 
Finanzamt, Landesamt für Umwelt und Arbeitssicherheit, Straßenverkehrsstelle, Ortspolizeibehörde, Vollzugspolizei). 
 
Bitte beachten Sie auch das Hinweisblatt „Informationen für Veranstaltungen und Veranstalter“ auf der Homepage der 
Kreisstadt Homburg unter der Rubrik Rathaus \ Gewerbeangelegenheiten \ Formulare und Downloads. Die Merkblätter 
sowie dieser Eventantrag stehen dort zum Download zur Verfügung. 
 
Datum Unterschrift 

 

 
Das Gewerbeamt ist geöffnet: 

vormittags Mo bis Fr     08.30 – 12.00 Uhr 
nachmittags Mo und Do  14.00 – 15.45 Uhr 

Konten bei der Kreissparkasse Saarpfalz  (IBAN: DE34 5945 0010 1010 3504 50 / BIC: SALADE51HOM ) sowie 
bei allen Banken in Homburg - Hausanschrift: Am Forum 5, 66424 Homburg 

 


